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Berufliche Schulen Untertaunus, Generalsanierung - Bereitstellung einer 
überplanmaßigen Verpflichtungsermächtigung im HHJahr 2020 
 
 

I. Beschlussvorschlag 

 
Für die Generalsanierung an den Beruflichen Schulen in Taunusstein-Hahn werden zusätzliche 

finanzielle Mittel in Form einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
2.700.000,00 € bereitgestellt.  
Die Deckung erfolgt durch die Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung der Beruflichen Schulen 

in Geisenheim (2401). 

 
II. Sachverhalt 
 
An o.g. Schule findet in Kürze der Übergang der Generalsanierung von Bauteil I zu Bauteil III statt.  
Das Gebäude III wird nach den Sommerferien 2020 aus der Planungsphase in die Bauphase 
übergehen und zur Auslösung der Wettbewerbe im Rahmen der europaweiten Ausschreibungen 

werden finanzielle Mittel in Höhe von 2.700.000,00 € benötigt.  Die in 2020 veranschlagte 
Verpflichtungsermächtigung reicht hierfür nicht aus. Die Verpflichtungsermächtigung für die 
Beruflichen Schulen Rheingau wird nicht in voller Höhe benötigt und kann daher zur Deckung 

verwendet werden. 

 
III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung 
 
-Keine- 

 
IV. Personelle Auswirkungen 
 
-Keine- 
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